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ferner anerkennend, dass die Rolle der Frauen auf dem Gebiet der Abrüstung, der Nichtverbreitung und
der Rüstungskontrolle weiter ausgebaut werden soll,

mit Anerkennung feststellend, dass die Mitgliedstaaten Anstrengungen unternehmen, die Beteiligung
von Frauen an ihren nationalen und regionalen Koordinierungsmechanismen für Abrüstungsfragen, nament-
lich an den Maßnahmen zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Klein-
waffen und leichten Waffen unter allen Aspekten, zu verstärken,

1. legt den Mitgliedstaaten, den zuständigen subregionalen und regionalen Organisationen, den Ver-
einten Nationen und den Sonderorganisationen eindringlich nahe, gleiche Chancen für die Vertretung von
Frauen bei allen Entscheidungsprozessen im Zusammenhang mit Abrüstungs-, Nichtverbreitungs- und Rüs-
tungskontrollfragen zu fördern, insbesondere was die Verhütung und Verringerung bewaffneter Gewalt und
bewaffneter Konflikte anbelangt;

2. begrüßt die anhaltenden Anstrengungen der Organe, Organisationen, Fonds und Programme der
Vereinten Nationen, der Frage von Frauen und Frieden und Sicherheit hohen Vorrang einzuräumen, und ver-
weist in dieser Hinsicht auf die Rolle der Einheit der Vereinten Nationen für Gleichstellung und Ermächti-
gung der Frauen (UN-Frauen) bei der Förderung der Durchführung aller Resolutionen über Frauen im Kon-
text von Frieden und Sicherheit;

3. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die wirksame Beteiligung von Frauen in auf dem
Gebiet der Abrüstung tätigen Organisationen auf lokaler, nationaler, subregionaler und regionaler Ebene zu
unterstützen und zu stärken;

4. fordert alle Staaten auf, Frauen zur Beteiligung an der Konzeption und Durchführung von Abrüs-
tungs-, Nichtverbreitungs- und Rüstungskontrollmaßnahmen zu befähigen, gegebenenfalls auch im Wege
des Kapazitätsaufbaus;

5. ersucht die zuständigen Organe, Organisationen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen,
den Staaten auf Antrag bei der Förderung der Rolle der Frauen auf dem Gebiet der Abrüstung, der Nichtver-
breitung und der Rüstungskontrolle, einschließlich der Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des uner-
laubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen, behilflich zu sein;

6. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der Mitgliedstaaten über Mittel und Wege zur För-
derung der Rolle der Frauen auf dem Gebiet der Abrüstung, der Nichtverbreitung und der Rüstungskontrolle
einzuholen und der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung über die Durchführung dieser
Resolution Bericht zu erstatten;

7. beschließt, den Unterpunkt „Frauen, Abrüstung, Nichtverbreitung und Rüstungskontrolle“ unter
dem Punkt „Allgemeine und vollständige Abrüstung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 67/49

Verabschiedet auf der 48. Plenarsitzung am 3. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/409, Ziff. 97)111.

111 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Australien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien
und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Georgien, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irland, Island, Italien, Japan, Kambodscha, Kolum-
bien, Kroatien, Lettland, Liberia, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Montenegro, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwe-
gen, Österreich, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Födera-
tion, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lucia, Swasiland, Thai-
land, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland und Zypern.
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67/49. Informationen über vertrauensbildende Maßnahmen auf dem Gebiet der konventionellen 
Waffen

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen,

eingedenk des Beitrags, den vertrauensbildende Maßnahmen auf dem Gebiet der konventionellen Waf-
fen, die auf Betreiben und mit Einwilligung der betreffenden Staaten durchgeführt werden, zur Verbesserung
der Gesamtsituation in Bezug auf den Weltfrieden und die internationale Sicherheit leisten,

in der Überzeugung, dass die Erarbeitung vertrauensbildender Maßnahmen auf dem Gebiet der konven-
tionellen Waffen und das internationale Sicherheitsumfeld sich auch gegenseitig fördern können,

in Anbetracht der wichtigen Rolle, die vertrauensbildende Maßnahmen auf dem Gebiet der konven-
tionellen Waffen auch bei der Schaffung förderlicher Bedingungen für Abrüstungsfortschritte spielen kön-
nen,

in der Erkenntnis, dass der Austausch von Informationen über vertrauensbildende Maßnahmen auf dem
Gebiet der konventionellen Waffen zum gegenseitigen Verständnis und Vertrauen zwischen den Mitglied-
staaten beiträgt,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/92 vom 3. Dezember 2004, 60/82 vom 8. Dezember 2005,
61/79 vom 6. Dezember 2006, 63/57 vom 2. Dezember 2008 und 65/63 vom 8. Dezember 2010,

1. begrüßt alle von den Mitgliedstaaten bereits unternommenen vertrauensbildenden Maßnahmen
auf dem Gebiet der konventionellen Waffen sowie die freiwillig bereitgestellten Informationen über derartige
Maßnahmen;

2. legt den Mitgliedstaaten nahe, weiter vertrauensbildende Maßnahmen auf dem Gebiet der kon-
ventionellen Waffen zu beschließen und anzuwenden und diesbezügliche Informationen bereitzustellen;

3. legt den Mitgliedstaaten außerdem nahe, den Dialog über vertrauensbildende Maßnahmen auf
dem Gebiet der konventionellen Waffen fortzusetzen;

4. begrüßt die Einrichtung und Fortführung der Datenbank mit von den Mitgliedstaaten bereitge-
stellten Informationen und ersucht den Generalsekretär, die Datenbank regelmäßig zu aktualisieren und den
Mitgliedstaaten auf Antrag dabei behilflich zu sein, Seminare, Kurse und Arbeitstagungen zur Vertiefung des
Wissens über neue Entwicklungen auf diesem Gebiet abzuhalten;

5. nimmt mit Dank Kenntnis von dem gemäß Resolution 65/63 vorgelegten Bericht des Generalse-
kretärs112;

6. nimmt Kenntnis von den Schlussfolgerungen des Berichts, namentlich, wie wichtig es ist, die in re-
gionalem und subregionalem oder bilateralem Kontext vereinbarten vertrauensbildenden Maßnahmen an die
besonderen Sicherheitsanliegen der Staaten innerhalb einer Region und Subregion anzupassen;

7. beschließt, den Unterpunkt „Informationen über vertrauensbildende Maßnahmen auf dem Gebiet
der konventionellen Waffen“ unter dem Punkt „Allgemeine und vollständige Abrüstung“ in die vorläufige
Tagesordnung ihrer neunundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

112 A/66/176.




